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AKTUELL 

Konsumentenschutz 
trennt sich vom «K-Up» 

Bern (AP) Die Stiftung für Konsu-
mentenschutz (SKS) hat  den Zusam
menarbeitsvertrag mit dem «K-Up» 
gekündigt. Die dem «Kassensturz» 
nahestehende Zeitung publiziere 
neu auch Inserate, was die Unabhän
gigkeit des «K-Ups» beeinträchtige, 
gaben SKS-Vertreter am Montag in 
Bern bekannt. Bereits durchgeführte 
Tests würden noch bis im Juni veröf
fentlicht. Grund für die Vertrags-
Kündigung ist die für diese Woche 
erstmals geplante Aufnahme von In
seraten «im K-Up». Dies wider
spreche dem Bestreben der SKS um 
absolute Unabhängigkeit, sagte 
SKS-Geschäftsleiterin Simonetta 
Sommaruga an einer Pressekonfe
renz. Zudem untersagten die Regeln 
der internationalen Testorganisation 
(IT) sowie der internationalen Verei
nigung der Konsumentenorganisa
tionen (IOCU) eine Veröffent
lichung von Waren- und Dienst
leistungstests in Publikationen mit 
Werbung. 

Keine Bewilligungspflicht 
bei Fusionen 

Bern (AP) Fusionen von Grossun
ternehmen sollen keiner Bewilli
gungspflicht unterstellt werden. Dies 
hat die zuständige Kommission des 
Nationalrates entschieden, wie Kom
missionspräsident Eugen David 
(CVP/SG) am Dienstag mitteilte. 
Bedenken gegen eine Fusion müssen 
von-der Wettbewerbsbehörde inner
halb einer Frist von 30 Tagen ange
meldet werden. De r  Bundesrat hatte 
die Unternehmen verpflichten wol
len, alle bedeutenden Fusionsvorha
ben von der Wettbewersbehörde be
willigen zu lassen. Die Nationalrats
kommission will nun den Spiess um
kehren. Fusionsvorhaben sollen 
demnach zwar meldepflichtig sein, 
aber eine Bewilligung braucht es 
grundsätzlich nicht. 

Keine Gefahr eines 
Ausverkaufs der Heimat 

Bern (AP) Mit der  Lockerung der 
Lex Friedrich droht laut Bundesrat 
Arnold Koller «kein Ausverkauf der 
Heimat». Die Revision werde die 
Wirtschaft beleben, ohne dass der 
Bodenanteil in ausländischem Besitz 
übermässig zunehmen werde. Eine 
Ablehnung der  revidierten Lex 
Friedrich am 25. Juni würde die bila
teralen Verhandlungen über den 
freien Personenverkehr belasten. 
Aus Angst vor Überfremdung war 
1961 mit der  Lex von Moos erstmals 
ein Schutzwall gegen den Grund
stückerwerb durch Ausländer errich
tet worden, wie Bundesrat Koller bei 
der  Eröffnung des Abstimrnungs-
kampfes in Erinnerung rief. Dieser 
sei in der  Folge verschiedentlich er
neuert und verstärkt worden. Mit der 
Lex Friedrich, die am 1. Januar 1985 
in Kraft trat, habe sich die Schweiz in 
den letzten Jahren zunehmend Nach
teile eingehandelt, sagte Koller. 

Dollar weiter gefestigt 
Zürich/Frankfurt (AP) Der  Dollar 

hat sich am Dienstag an den interna
tionalen Devisenmärkten weiter ge
festigt. Der Franken gab zwar gegen 
die D-Mark etwas Boden preis, legte 
aber gegen andere wichtige Währun
gen an Wert zu. Im Zürcher Schluss
geschäft kostete ein Dollar 1,1560 
Franken, 1,4027 DM und 83,79 japa
nischen Yen; am Vorabend waren 
1,1545 Franken, 1,4050 Mark und 
82,75 Yen bezahlt worden. Vorüber
gehend kletterte der  Dollar auf  Ta
geshöchstwerte von 1,1635 Franken, 
1,4154 Mark und 84,83 Yen. 

Wie wirkt sich der EWR auf die Grenzgänger aus? 
Starke Zunahme der Grenzgängerzahl aus Österreich, der Schweiz und Deutschland - Einschränkende Regelungen gelten bis 1. Januar 1998 

(G.M.) - Die Wirtschaft des Fürsten
tums Liechtenstein ist auf ausländische 
Arbeitskräfte angewiesen, die entweder 
als im Lande wohnhafte Ausländer oder 
als Grenzgänger in allen drei Wirtschafts
sektoren tätig sind. Obwohl die Wirt
schaftsentwicklung im vergangenen Jahr 
in den produzierenden Betrieben von 
Gewerbe und Industrie nur zögernd ei
nen Aufschwung anzeigte, stieg die Zahl 
der erwerbstätigen Ausländer im Ver
gleich zum Vorjahr erneut an. 

Von den rund 21 000 Arbeitsplätzen, 
die in Liechtenstein bei einer Wohnbe
völkerung von etvyas über  30 000 Ein
wohnern von der  stark diversifizierten 
Wirtschaft angeboten werden, waren laut 
Ausländerstatistik (mit Stichtag 31. De
zember 1994) insgesamt 13 027 Stellen 
mit ausländischen Erwerbstätigen be
setzt. Die Zunahme im Vergleich zum 
Vorjahr, als 12 593 erwerbstätige Auslän
der  registriert wurden, beläuft sich auf  3,5 
Prozent. Dabei stieg die Zahl der 
erwerbstätigen Ausländer mit Wohnsitz 
in Liechtenstein nur geringfügig um 0,5 
Prozent an, während sich bei den Grenz
gängern aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland ein Anstieg um 5,7 Prozent 
zeigte. 

Restriktive Zulassungspolitik 
Die in den letzten Jahren stetige Stei

gerung der  Grenzgängerzahl am gesam
ten Beschäftigtenvolumen, die inzwi
schen einen Anteil von über ein Drittel 
erreicht, ist auf die restriktive Zulas
sungspolitik für erwerbstätige Ausländer 
mit_., Wohnsitznahme in  Liechtenstein 
zurückzuführen. U m  den restriktiven Zu
lassungsbestimmungen ausweichen zu 
können, rekrutierten die Unternehmen 

Wird der EWR-Beitritt Liechtensteins zu einer Änderung der Grenzgängerbewegun
gen aus der Schweiz und Österreich, die auch im vergangenen Jahr wieder eine Zu
nahme von 5,7 Proient erfahren haben, führen? 

ihre Arbeitskräfte an den vergangenen 
Jahren vorwiegend; als Grenzgänger in 
Österreich und in der Schweiz. Seit die 
Freizügigkeit mit der  Schweiz 1981 ein
geschränkt wurde, gingen Behörden und 
Wirtschaft auch dazu über, Arbeitneh
mern aus d e r  Schweiz die Wohnsitznah
m e  in der schweizerischen Nachbarschaft 
und damit den Zupendlerstatus zu emp
fehlen. Die Grenzgänger aus der Schweiz 
nahmen im vergangenen Jahr um 14,1 
Prozent auf 3072 (2693) Erwerbstätige 
zu, während die Zahl de r  Grenzgänger 
aus Österreich mit 4199. (4187) nur einen 
leichten Anstieg um 0,3 Prozent zeigte. 
Aus Deutschland erhöhte sich die Zahl 

der  Grenzgänger um 11,6 Prozent auf 48 
(43) Personen. 

Trend in Dienstleistungsunternehmen 
Das Schwergewicht de r  Arbeitstätig

keit liegt bei den Grenzgängern zwar im
mer noch in der  Industrie, doch zeigt sich 
seit einigen Jahren ein Trend in Richtung 
Dienstleistungsunternehmen. Aus der 
Schweiz pendelten täglich 1387 Grenz
gänger oder  ein Anteil von 45 Prozent in 
verschiedene Industrie- und Handwerks
betriebe, gleichzeitig aber auch 749 Er
werbstätige oder  24 Prozent in den  Fi
nanzdienstleistungsbereich mit Banken, 
Versicherungen, Wirtschafts- und 

Rechtsberatung. Bei den  österrei
chischen Grenzgängern steht die Indu
strie und das produzierende Gewerbe 
mit einem Anteil von 62 Prozent im Vor
dergrund, aber schon 12 Prozent oder  500 
Beschäftigte haben einen Arbeitsplatz 
bei Finanzgesellschaften, Versicherungen 
und im Beraterwesen. Rund die Hälfte 
der  deutschen Grenzgänger sind vorwie
gend als Fahrer für international tätige 
Speditionsfirmen tätig, die andere Hälfte 
teilt sich in eine Reihe anderer  Branchen 
in Industrie und Dienstleistungen auf. 

Auswirkungen des EWR-Beitritts 
D e r  EWR-Beitritt Liechtensteins 

könnte im Bereich d e r  Grenzgänger in 
"den nächsten Jahren zu erheblichen Ä n 
derungen führen. Die einschränkenden 
Regelungen für Zupendler aus EWR-
Ländern, wie etwa Stellen-, Berufs- oder  
Branchenwechsel, bleiben nur  bis zum 
1. Januar 1998 bestehen. Sofern nicht die 
im EWR-Abkommen vorgesehene Re-
view-Klausel zum Einsatz kommt, die 
Liechtensteins Ausländer-Situation zu 
überprüfen und Massnahmen zu ergrei
fen berechtigt, können die Grenzgänger 
aus Österreich und Deutschland nicht 
nur ihren liechtensteinischen Arbeits
platz . behalten, sondern auch ihren 
Wohnsitz nach Liechtenstein verlegen. 
Liechtenstein hat auch der  Schweiz bei 
der  Anpassung des Zollvertrages zugesi
chert, dass schweizerische Staatsbürger 
gegenüber EWR-Bürgern nicht schlech
ter gestellt, sondern eine Gleichbehand
lung erfahren würden. O b  die niedrigen 
Steuern in Liechtenstein einen Teil der  
Grenzgänger veranlassen wird, ihren 
Wohnsitz zu verlegen, wird sich nach A b 
lauf d e r  Übergangsfrist weisen. 

Maximalbusse nur für extreme Fälle 
Differenzierte Anpassung der Ordnungsbussen 

Bern (AP) Massive Tempoüberschrei
tungen innerorts sollen künftig mit der 
Maximalbusse von 300 franken bestraft 
werden. Dies sieht der neue Bussenkata
log vor, den das E JPD am Dienstag in die 
Vernehmlassung geschickt hat. Die 
neuen Bussensätze sollen auf den 1. Mai 
1996 in Kraft gesetzt werden. 

National- und Ständerat haben sich auf 
Antrag des Bundesrates dafür ausge
sprochen, die Maximalbusse für Ord
nungswidrigkeiten von heute 100 auf neu 
300 Franken anzuheben. Die entspre
chende Gesetzesrevision ist allerdings 
noch nicht ganz unter Dach, umstritten 
ist noch, ob  der Bundesrat die Bussen der 
Teuerung anpassen darf. Die FPS hat  be
reits das Referendum gegen die Vorlage 
angekündigt. Obwohl die Gesetzesvorla
ge noch nicht definitiv vom Parlament 
verabschiedet wurde, hat das Eidgenös

sische Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD)  den  neuen Bussenkatalog be
reits in die Vernehmlassung geschickt. 
Bundesrat Arnold Koller hatte schon bei 
d e r  parlamentarischen Beratung an
gekündigt, dass trotz d e r  Verdreifachung 
de r  möglichen Maximalbusse nicht alle 
Bussen verdreifacht würden. Die Ord
nungsbussen würden nicht schematisch 
verdreifacht, sondern differenziert nach 
d e m  Schweregrad der Widerhandlung er
höht, heisst es in den Unterlagen zur Ver
nehmlassung. Die mögliche Maximalbus
se sieht der  Bussenkatalog nur  in einem 
einzigen Fall vor, nämlich bei Geschwin
digkeitsüberschreitungen innerorts um 
16 bis 20 Stundenkilometer. Solche Tem
poüberschreitungen konnten bisher 
nicht im Ordnungsbussenverfahren erle
digt, sondern mussten einem Strafrichter 
zur  Beurteilung überwiesen werden. 

Rückgang der Zahl der Studierenden 
Erstmals seit über 20 Jahren - Massiver Rückgang in Zürich 

Bern (AP) Erstmals seit über 20 Jah
ren hat die Zahl der Studierenden an 
Schweizer Hochschulen abgenommen. 
Im Wintersemester 1994/1995 seien 
gegenüber dem Vorjahr zwei Prozent 
weniger Studierende immatrikuliert ge
wesen, teilte das BFS mit. Während die 
Universität Zürich einen massiven Rück
gang verzeichnete, gab es in Freiburg und 
an der ETH Lausanne mehr Eingeschrie
bene. 

Im Wintersemester 1994/1995 lag die 
Zahl der  immatrikulierten Studierenden 
knapp unter 90 000, was einem Rückgang 
von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr 
entspricht, wie das Bundesamt für Sta
tistik (BFS) am Dienstag schreibt. Damit 
seien die Zahlen erstmals seit de r  Ein
führung des Schweizerischen Hochschul
informationssystems im Jahr 1972 rück-. 
läufig. Im Vorjahresvergleich ist auch die 

Zahl de r  Neueintritte mit knapp über 
16 000 um 3,2 Prozent zurückgegangen, 
was auf Massnahmen zur Beschränkung 
der Zulassung von Studierenden mit aus
ländischen Abschlüssen an verschiede
nen Hochschulen de r  Westschweiz 
zurückgeführt wird. 

De r  gesamtschweizerische Rückgang 
der  Studierendenzahlen wurde gemäss 
BFS durch die starke Abnahme de r  Im
matrikulationen von 14,2 Prozent an der  
Universität Zürich ausgelöst. 

Lasse man  diese Entwicklung ausser 
Betracht, so sei die Zahl de r  Hochschul
absolventen gesamtschweizerisch um 1,3 
Prozent gestiegen. Die Universität 
Zürich habe in den vergangenen beiden 
Jahren 22,4 Prozent ihrer Studierenden 
verloren. Die meisten Abgänge gingen 
auf das Konto d e r  Studierenden auf 
Nachdiplomstufe. 

Neue bauliche Akzente in Vaduz 
Sonderbeilage zum «Neubau Bangarten» in dieser Ausgabe 

Seit vergangenem Herbst setzt die 
Überbauung Bangarten neue Akzente 
im Zentrum von Vaduz. De r  Gebäude-
kdmplex im Winkel Bangarten- und 
Lettstrasse besteht aus zwei mehrge
schossigen Häusern mit gemischter 
Nutzung. Sie sind durch das gemeinsa
me Treppenhaus als zentralem Bauteil 
in Glas verbunden. Während die Über
bauung entlang der  Lettstrasse als 
Bürohaus ausgelegt ist, befinden sich im 
Gebäudeteil entlang de r  Bangarten-
strasse zusätzlich Wohnungen. Eigentü
mer d e r  Überbauung Bangarten sind 
die Treuhand- Personalstiftung, Vaduz, 
als Pensionskasse und die Personalstif
tung des Allgemeinen Treuunterneh
mens (ATU), Vaduz, als patronale Stif
tung. Der  «Neubau Bangarten», auf  un-
sereni Bild im Kreis markiert, ist Thema 
einer achtseitigen Sonderbeilage unse
rer heutigen Ausgabe. 

«Keine Einbussen 
für Versicherte» 

Bern (AP) Die Leistungen der berufli
chen Vorsorge werden laut de r  Pensions
kassen-Vereinigung von d e r  Nichtanpas
sung der Mindestzinssätze nicht tangiert. 
Es  könne keine Rede  davon sein, dass die 
Versicherten Einbussen erleiden müss-
ten, teilte das Vorsorgeforum 2. Säule am 
Dienstag zu einem Bericht de r  GPK des 
Ständerates mit. Die  Geschäftsprüfungs
kommission (GPK) hatte am Vortag be
anstandet, dass der  Bundesrat es gegen 
den Willen des Parlaments unterlassen 
habe, den  Mindestzinssatz der  Altersgut
haben bei der  zweiten Säule der  Markt
entwicklung anzupassen. Dadurch hätten 
Rentnerinnen und Rentner  weniger 
Geld zugute. Dazu schreibt das Vorsor
geforum, die Leistungen der Pensions
kassen a n  die Versicherten würden durch 
die geltende Mindestverzinsung nicht be
einträchtigt., ZinsttberschUsse würden 
von den Kassen für die notwendige Bil
dung von Reserven eingesetzt. 


